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Konsistorium, Bischöfliches

In deutschen und englischen Diözesen meinte das Bischöfliche

Konsistorium das Diözesangericht, insbesondere das Ehegericht. In

Österreich war das Konsistorium ein von den Bischöfen ausgewähltes

Ratskollegium, das aus Domkapitularen und Amtsleitern der

Diözesankurie bestand.
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